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.. Regierungsvorlage~ 

über 
nach 

Bundesgesetz vom . 
die DurchforsChung des Bundesgebietes 
nhttbaren Mineralien (Lagerstätten

gesetz). 
Der Nationalnat lhat,be6chIQ6sen: 

§ 1. Der Geologischen 'Bll'ndes,anstalt obliegt 
,im Inter,esse der einheimischen· Wirtschaft in" 
Zus,amQler1Jaiflbeit mit der ·LBerigibehöI'de die 
DurchfoliSchung deS Bun,des:g.ehietes n,am nutz
baren Lagefistätten und die Sammlung und Be-

. ,arheitungder Ergebni.sse dieser Untersuch'ungen. 

§ 2 .. (1) Den von der Geologisch,en Bundes
ahst1a1t ruitdeor im ,§ ·1 gmannten' Aufgabe Ibe
nral.lten Personen ,cLaJ.1f bei Terr.ainlbe~ichtigungen 
der Zutritt zu ,allen Grundstücken, mit Aus
nahme der verbauten, nicht verweihrt werden. 

(2) Je>der Grundeigentümer ist viC'r>pHichtet, 
der Geo.logilSrom Bunde.sansta:lt ,die zur Vor
nahme von Untersuchungen notwendi,gen Grund_ 
flächen gegen langemeslSene Schadloshaltung 
{§ 365 A. B. G.B.) zur ,BerrüttZung ;zu übel"Las'sen. 
Di,e VoOrsch,riiften des § 30 und des 4. Haupt
stückes des a. B.: G. finden hierauf sinngemäß,e 
An.wendung. 

§.3. Wer für eigene oOder !fremde Rechnung 
.Unt,er<Suchungen zur Erfor6chung ,des Unter
grun,des ,ausf'ührt,/~st verpflichtet, vor Beginn 
dieser Arbeiten das Gelbiet u.Ird den vomus
sichdichen Umf,ang ,de'r vorzunehmenden Unter-
6uchungen sowie das Ihiebei an,zuwendende Ver
fahren der Geologischen Bundesla,nst,alt und der 
Bergbehörde hekanntzuge'ben und da;/; lEl'gebrris 
der UnteliSuchungeri unterBe~fiü'gunlg der Untelf
l,agen zu ühermitteln. über Verlangen ist den 
genannten Stellen jede gewünschte Auskunft zu 
erteilen. 

§ - 4. Alle' mit mechani'scher Kmtft angetrie
henen Bdhrungen: müssen vierzehn T,ag,e vor 
Beginn· der Arheiten, unhesch·a·det der hestehen
den Anz'e~gepflicht gegenüber der Bergbehör>de, 
~uch ,der GeologitSch:en Bundes,ansoa:lt angezeigt 
werden. 

§.,5. (w iDen Be1aulftragten .,derGeologischen 
'Bun,desall6t>:l.li steht der, Zutritt zu aHen Bolh-. 
rungen urrd sonsügen Aulf~chl'Ü5'sen Ihm Eihver

.nehmen mit der !Bergibehörde jederzeit offen .. ' 

'(2) . iO:cr ... Bo:hrun tern.e'hmer ihat den geIIannten 
p.ersoOnen· auf VerLangen die :Bohrproben und 
.das sonstige· IBeobachwI1Igsmateria'l· V'o'l"Zulegen 
und ihnen erschöpferrdAu~ku:nf.t zu erteilen. 
Bohr- und Gestein.sprdben dtiinfen nur mit Er
lauhnis der Benglbehöl'de· verinichtet werden. 
Hiel"üher sowie ü:ber die AutBbewa:hl'ung der 
P~dben lhatdiese nach An'hö~ung der Geologi-
scben 'Bundesanstalt zu entscheiden. . 

§ 6. Die Belaulftra<gten ,de'rGeologoischen Bun
,des'anstalt sirrd 'ZUlf Geheimh.altl,mg ,der ihnen 
durch .die in die&em Ge6etz geregdten lamtLimen 
Tätigtkeit. lbekatnnngewOf'denen Tat",achen ver
pflichtet, solfeflll deren Geheimhaltung im 
Interesl5e einer Geibietskiörpersch,ilJt oder der 
P,arteien. Igelboten ist. Auch ist ihnen die' Ver
wertung solcher Tatslachen untersa:gt. 

§ 7. Zuwiderhandlungen gegen die Vor
schrilften die6es Bundesgesetze;; sind ,aIs Ver
w,ahung6übertreturrgen von der iB,ergb:ehörde 
mit Ge1dstl1alfen Ibisz,u 20.000 S zu helegen, soo
fern d:e Handlurrg nicht nach anderen ges,et'z-

. lichen Vorschr~fteneir:er streng·eren Bestra:fung 
unterliegt. 

. § 8. Mit dem ~irk:samwel"den dies~ Bundes
getSetzes treten da;; Ges,et,z vom 4. Delz,ernber 1934, 
Deutsches R. G. BI. I, S. 12l3, und ,die Verord
,nung yom 14. :Dezemlber 1934, Deutsches R. G. 
BI. I, S. 1261 (eingeführt du,rch die Bergrechts
verordI1ung für das Land' Cisterreich vom 
20. Mai 1938, Deutsches R. G. BI. I, S. 590, 
G.!Bl. f. ,d. L. O. Nr. '165/1938) außer Kmft. 

§ 9. Mit .der Vollziehung dieses Bundes
ge.setzes ist das Bundesmin,i6terium tiür Handel 
.und Wiedera:ufbau im Einvernehmen mit dem 
Bundesminist~rium t'ür Unterricht betmut. 
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.Erläuternde Bemerkungen. 

,Die tfoTcschreitendie TechniJk und der KOM'um § 2 reg<1lt die LnanspruchtiJahme von Grund-
. ran Bedarlfs,gegenstätnden aHer Art z,wingenden svücken ·für die notIWenrugen Untersuchungen 

Staat, sich über 'die.in ~einem Gdbiet vorhan- der Geologischen Bunae.!ianstialt und die ihielflür' 
denen nutzlbaren La:genstätten Zu unterrichten zu leistende Entschäd~gung, wobei ,die berg
und .die Inoch nicht el"schlossenen Vorkommen gesetzlichen Bestimmungen ülber .das Schümen in' .. 
aufzusuchen und \Zum Autf5ch'luß zu bl"ingen"analoger Al1Jwel1Jdung Geltung haben soll. 
um die -Einlfuhr ,der in ihnen vorhandenen Ro'h-
stoffe ,aus .dem Auslande zu vermeiden. Aus'§ 3 süpulier,t eine. Melae- und Auskunrf,ts-
diesem Grunde legt das voiliegc,:ndeBundes-, pflicht, wie sie fiür ,den iBenglbau besteht. Sie süll 
gesetz ,aulf ,das enge· Zusamm.enwinken der Geo- die Epforschüng' nutzbarer Mi'nera11agerstätten 
'logischen Bunde~anlSta1t 'und der Bergbehörde rond,ern. ' . ' 
besol1Jderes Gewicht, womit das !bestehende Ein- §,§ 4, 5 el1gänlZien diese Me1de- und AUlSkunifts
vernehmen neuerEch zum Aus·druck gebracht pfIicht, um den mit der' AuIf.mchung und Ge
und :aIs 'notwendig durch das tBundesgesetz ge- winnung nut~barer, Mineralien lbelf,aßten, bzw. 
regdt wif1d. . diese übef1Wachenden ,sDa~t1ichen" Stellen ihre 

Zu den 'einrz,dn~n iBestimmungen ist zu be- ,Arbeit' zu erleichtetn.. . 
menken: . 

, §§ 6, 7 envhalten Vorschl"ilften über die V er-
§ 1 !bringt ·das Zu~ammeruwirken bei der Br- schwiegenlheiospflicht und 6tl"a!flbesuimmungen für 

schließu11ig nutZlbarer Miner,alien täügen 6taat- Zuwiderhandlungen gegen die IBestimmungen 
lichen Stellen zum Au.,druck.. des Bundesgeset.zes, 

'. ! 
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